
STATUT 
 

Walter-Trummert-Preis 
der 

Vereinigung der Deutschen Medizinischen Fach– und Standespresse e.V. 
 
Vorbemerkung  
Der Walter-Trummert-Preis (früher Walter-Trummert-Medaille) wird seit 1974 für 
besondere Verdienste auf dem Gebiet der medizinischen Publizistik in der Fach– und 
Laienpresse verliehen. 
Walter Trummert war viele Jahre erster Vorsitzender der verleihenden und stiftenden 
Institution, Vizepräsident der Union International de la Presse Médicale und 
Chefredakteur der MMW. 
 
§ 1 Verleihung eines Preises für Verdienste im Medizinjournalismus 

1. Die Vereinigung der Deutschen Medizinischen Fach– und Standespresse e.V. 
hat im Rahmen einer Mitgliederversammlung 1974 die Vergabe eines Medizin- 
journalistenpreises beschlossen. 

2. Die Vereinigung kann diesen Preis alljährlich verleihen. 
3. Der Preis besteht aus einer Urkunde, einem Acrylblock mit Darstellung der 

Medaille und einem Geldpreis, der mit € 2.000,00 (in Worten: zweitausend) 
dotiert ist. 

4. Der Geldpreis wird in Form eines Gutscheins für einen Kongressreisezuschuss 
oder eine Recherchereise überreicht. Das Geld soll für Reise– und 
Übernachtungskosten verwendet und die Abrechnung über die Geschäftsstelle 
der Vereinigung abgewickelt werden. 

 
§ 2 Grundsätze für die Verleihung des Preises 

1. Zweck der Vergabe des Preises ist die Auszeichnung langjähriger besonderer  
Verdienste auf dem Gebiet der medizinischen Publizistik in der Fach– und/oder 
Publikumspresse. 

    2.  Eine Vorgabe bezüglich der beruflichen Qualifikation wird nicht gemacht. 
           
§ 3 Vergabe des Preises  

1. Der Preis wird nicht ausgeschrieben. Der Vorstand, der gleichzeitig als Jury 
fungiert, wählt den Preisträger aus. Es gilt die einfache Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Votum des Vorsitzenden. 
Die Mitglieder der Vereinigung können dem Vorstand Vorschläge einreichen. 

 
§ 4 Jury  

1. Die Jury besteht aus dem gewählten, satzungsgemäßen Vorstand (zur Zeit vier 
Personen). 

 
§ 5 Schlussbestimmung 

1. Der Rechtsweg gegen die Entscheidung der Jury bzw. des Vorstandes ist aus- 
geschlossen. 

 
 
 
 
Stuttgart , den 01. Januar 2009       


